
Steuerliche	  Behandlung	  BION	  Barausschüttung,	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
wir	   bedanken	   uns	   für	   Ihr	   Interesse	   an	   BB	   Biotech.	   Nach	   Rücksprache	  mit	   unseren	   Finanzexperten	   im	  
Haus	  und	  externen	  Steuerberatern	  kann	  ich	  Ihnen	  folgende	  Antwort	  geben:	  
	  
Die	  BB	  Biotech	  AG	   verfügt	   sog.	   Kapitaleinlagereserven,	   die	   nach	   Schweizer	   Steuerrecht	   steuerneutral,	  
also	   insbesondere	  ohne	   Einbehalt	   von	   Schweizer	  Verrechnungssteuer,	   an	  die	  Aktionäre	   ausgeschüttet	  
werden	  können.	  
Auf	  Grundlage	  der	  Bestimmungen	  des	  Doppelbesteuerungsabkommens	  zwischen	  Deutschland	  und	  der	  
Schweiz	  unterliegen	  Aktionäre	  der	  BB	  Biotech	  AG,	  die	   ihren	  Wohnsitz	   in	  Deutschland	  haben,	  mit	   ihren	  
Dividendeneinnahmen	   jedoch	   grundsätzlich	   in	   Deutschland	   der	   Besteuerung.	   Somit	   kommt	   es	  
hinsichtlich	   der	   Steuerfreistellung	   für	   diese	   Aktionäre	   auch	   auf	   das	   einschlägige	   Steuerrecht	  
Deutschlands	  an.	  
	  
Dieses	   sieht	   unter	   bestimmten	   Voraussetzungen	   ebenfalls	   eine	   Steuerfreiheit	   von	   Dividenden	   auf	  
Aktionärsebene	   vor,	   soweit	   die	  Dividenden	  aus	  dem	   sog.	   steuerlichen	  Einlagekonto	  einer	  Gesellschaft	  
quasi	   als	   Kapitalrückzahlung	   ausgeschüttet	   werden.	   Die	   deutsche	   Finanzverwaltung	   vertritt	   nach	  
Informationen	   unseres	   steuerlichen	   Beraters	   jedoch	   die	   Auffassung	   dass	   solche	   steuerfreien	  
Ausschüttungen	  aus	  dem	  steuerlichen	  Einlagekonto	  nach	  dem	  eindeutigen	  Gesetzeswortlaut	  (§	  27	  Abs.	  
8	  des	  deutschen	  Körperschaftsteuergesetzes)	  nur	  von	  Gesellschaften	  aus	  einem	  anderen	  Mitgliedsstaat	  
der	   europäischen	   Union	   getätigt	   werden	   können.	   Die	   BB	   Biotech	   AG	   als	   in	   der	   Schweiz	   ansässige	  
Kapitalgesellschaft	  erfüllt	  diese	  Voraussetzungen	  leider	  nicht.	  Vor	  Einführung	  der	  genannten	  Vorschrift	  
im	   Jahr	   2006	   hatte	   der	   deutsche	   Bundesfinanzhof	   unter	   bestimmten	   Voraussetzungen	   steuerfreie	  
Ausschüttungen	  auch	  von	  Gesellschaften	  außerhalb	  der	  EU	  für	  möglich	  gehalten.	  Es	  ist	  aber	  unklar,	  ob	  
nach	  der	  Gesetzesänderung	  	  diese	  Rechtsprechung	  weiterhin	  Bestand	  hat.	  
	  
Nach	   Auskunft	   unseres	   steuerlichen	   Beraters	   gibt	   es	   gute	   steuerliche	   Argumente,	   dass	   die	  
Nichtgewährung	   der	   Steuerfreiheit	   auf	   aus	   der	   Schweiz	   stammende	   Dividenden	   gegen	   die	   sog.	  
unionsrechtliche	  Kapitalverkehrsfreiheit	  verstößt	  und	  rechtswidrig	  ist.	  Allerdings	  kann	  dies	  grundsätzlich	  
nur	   von	   dem	   individuellen	   Aktionär	   im	   Rahmen	   seiner	  	   persönlichen	   Einkommensteuerveranlagung	  
geltend	  gemacht	  werden	  und	  müsste	  ggf.	  gerichtlich	  in	  Deutschland	  durchgesetzt	  werden.	  
	  
Wir	   regen	   an,	   dass	   Sie	   zusammen	  mit	   ihrem	   steuerlichen	   Berater	   weitergehend	   besprechen,	   ob	   und	  
inwieweit	   Ihr	   Berater	   die	   Durchsetzung	   der	   Steuerfreiheit	   der	   Dividenden	   der	   BB	   Biotech	   AG	   in	  
Deutschland	   für	   erfolgsversprechend	   und	   natürlich	   vor	   dem	   Hintergrund	   des	   hiermit	   potentiell	  
verbunden	  Aufwands	  auch	  für	  zweck-‐	  und	  verhältnismäßig	  erachtet.	  
	  
Wir	  bitten	  Sie	   zu	  beachten,	  dass	  unsere	  oben	   stehenden	  Ausführungen	  nicht	  als	   steuerliche	  Beratung	  
verstanden	   werden	   sollten,	   zu	   der	   wir	   gesetzlich	   nicht	   befugt	   sind.	   Dennoch	   hoffen	   wir,	   dass	   die	  
Informationen	  für	  Sie	  nützlich	  sind.	  
Desweiteren	  schicke	  ich	  Ihnen	  im	  Anhang	  exemplarisch	  einen	  Begleitbrief,	  wie	  ihn	  die	  Schweizer	  Börse	  
bei	  Anfragen	  rausgeschickt	  hat.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Silvia	  Schanz 	  
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Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB-
Biotech hat die steuerfreie Ausschüttung
einer Gutschrift in Höhe von 4,50 Schweizer

Franken> Aktie angekündigt. Was ist zu beachten, da-
mit der deutsche Fiskus dies anerkennt?

tURO AM SONNTAG BB Biotech will seinen Aktionären
mit einer Kombination aus steuereffizienter Ausschüt-
tung und Aktienrückkauf eine jährliche Rendite von
zehn Prozent bescheren. Der Rückkauf der Aktien wird
bei der Verrechnungssteuer zum Zweck der Kapital-
herabsetzung als Teilliquidation behandelt.

Bei der angekündigten steuereffizienten Barausschüt-
tung in Höhe von 4,50 Schweizer Franken handelt es sich
uni frühere Einlagen der Aktionäre. Bei dieser Rückzah-
lung der sogenannten Kapitaleinlagereserve entfallen
die Schweizer Verrechnungssteuer (Quellensteuer) in
Höhe von 35 Prozent und die direkte Bundessteuer (Ein-
kommensteuer) für Privatanleger mit Wohnsitz in der
Schweiz. Für deutsche Anleger sind die Erträge im Rah-

men des Doppelbesteuerungsabkommens nach Prüfung
steuerfrei. Dazu müssen Anleger ihrem Wohnsitzfinanz-
amt laut Angaben des Bayerischen Landesamts für Steu-
ern Unterlagen ihrer Depotbank, Jahresabschluss und
das Protokoll der BB Biotech-Generalversammlung ein-
reichen, damit der Fiskus feststellen kann, ob die Er-
träge nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit der
Schweiz steuerfrei sind. Weitere Informationen bietet die
Eidgenössische Steuerverwaltung www.estv.admin.ch.
Bisher war eine steuerfreie Rückzahlung nur im Rahmen
des Nennwerts möglich. Die Änderung geht zurück auf
die Unternehmensteuerreform II. Zum 1.Januar 2011 voll-
zog sich in der Schweiz ein Systemwechsel vom Nenn-
wert- zum Kapitaleinlageprinzip. Steuerfrei sind die Ein-
lagen der Aktionäre aber nur dann, wenn diese in der
Handelsbilanz der Schweizer Gesellschaft auf einem ge-
sonderten Konto ausgewiesen werden und die Gesell-
schaft jede Veränderung auf diesem Konto der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung meldet. Diese Neuregelung ist
in der Schweiz allerdings umstritten. mhs
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Wie sind steuerfreie Erträge der Schweizer
BB Biotech beim Fiskus nachzuweisen?

E1.1JR0a. Sonntag

Ausgabe
03.11.2012/Nr. 44/2012

Suchbegriff(e) 1 BB Brotech AG

http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home



	Dividende_ Steuern_Banken Begleitbrief_Deutsch
	Steuerfreie Erträge der BB Biotech in DE - Euro am Sonntag
	Steuerliche Behandlung BION Barausschüttung-I

